
 

Stadt Leverkusen  Antrag Nr. 2024/2726 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-20-06-he 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
10.04.2024 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Ausschuss für Bürgereingaben 
und Umwelt   

11.04.2024 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen   

15.04.2024 Beratung öffentlich 

Betriebsausschuss Sportpark Le-
verkusen   

18.04.2024 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadtbe-
zirk I   

22.04.2024 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadtbe-
zirk II   

23.04.2024 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadtbe-
zirk III   

25.04.2024 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   06.05.2024 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Freizeitgestaltung für Jugendliche sichern: Festlegung einer Örtlichkeit für die 
Skaterbahn 
- Antrag der Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Rf. 
Kronenberg (Einzelvertreterin) vom 15.02.2024 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 10.04.2024 
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670-bl 10.04.2024 
Katharina Blumensatt 

 6705 
 
 
 
01 
- über Frau Beigeordnete Deppe   gez. Deppe 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath gez. Richrath 
 
 
 
Freizeitgestaltung für Jugendliche sichern: Festlegung einer Örtlichkeit für die 
Skaterbahn 
- Antrag der Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Rf. Kro-
nenberg (Einzelvertreterin) vom 15.02.2024 
- Antrag Nr. 2024/2726 
 
Der Fachbereich Stadtgrün (FB 67) erachtet es derzeit als zu früh, um mit einer Planung 
für eine Skaterbahn zu beginnen, da der Autobahnausbau noch nicht ansteht; vielmehr 
ist erst in mehreren Jahren nach Durchführung der notwendigen und gesetzlich vorge-
schriebenen Verwaltungsverfahren und Planungen damit zu rechnen. Aufgrund des An-
trags Nr. 2018/2658 der FDP  vom 13.12.2018, der auch darauf abzielte, aufgrund des 
mutmaßlichen Wegfalls der Skateranlage unter der Stelze die Möglichkeiten der Errich-
tung einer neuen Skateranlage in Leverkusen zu prüfen, wurde in der Sitzung des Aus-
schusses für Stadtentwicklung, Planen und Bauen am 28.01.2019 einstimmig beschlos-
sen, dass die Stadtverwaltung die Möglichkeit einer neuen Skateranlage in Leverkusen 
prüft, sobald der Planfeststellungsbeschluss für den 3. Bauabschnitt vorliegt. Nach aktu-
eller Auskunft der Autobahn GmbH wird davon ausgegangenen, dass die Planfeststel-
lung Ende 2027 beantragt wird. 
 
Da dem Fachbereich Stadtgrün (FB 67) die Wichtigkeit eines Skaterparks zur Möglich-
keit der Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bewusst ist, werden 
derzeit mögliche Standorte im Stadtgebiet zur Errichtung einer Skateranlage eruiert. 
Dazu gehört auch der ehemalige Sportplatz des BV Wiesdorf, der sich im Landschafts-
schutzgebiet befindet und zum Sondervermögen des Sportpark Leverkusen zählt. Im 
Hinblick auf die Planungen der Autobahn GmbH kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Sportplatzanlage als solche wieder benötigt werden würde. 
 
Zu beachten ist, dass es sich bei der Skateranlage baurechtlich um eine Sporteinrich-
tung handelt, die z. B. entsprechende Abstände zur Wohnbebauung einhalten muss. Zu-
dem müssen planungsrechtliche und landschaftsschutzrechtliche Voraussetzungen er-
füllt sein oder perspektivisch geschaffen werden können.  
 
Stadtgrün i. V. m. Stadtplanung 
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